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220074 STT-LSDL-101308-400

Caterpillar C15 OHE 15.2 EPA04 ACERT 324 kW

Einbauanleitung - Verbrauchsoptimierung



T h e  E m o t i o n  o f  M o t i o n .

STEINBAUER Tuning Technologies versteht sich als

innovativer, markenunabhängiger Anbieter von elek-

tronischen Komponenten und Zusatzmodulen im welt-

weiten Fahrzeugmarkt.

Erklärtes Ziel ist es Resultate zu l iefern, nicht nur

Produkte.

Danke, dass Sie sich für den Kauf eines STEINBAUER

Produktes entschieden haben.
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NEHMEN SIE DIE STEINBAUER ZUSATZELEKTRONIK NICHT IN BETRIEB BEVOR SIE DIE WICHTIGEN
HINWEISE GELESEN UND VERSTANDEN HABEN.

SIEHE "WICHTIGE HINWEISE".
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Wichtige Hinweise
Um auch langfristig die technischen Vorteile Ihrer neu erworbenen STEINBAUER Verbrauchs-
optimierung nutzen zu können, bitten wir Sie folgende Hinweise zu berücksichtigen.
Nehmen Sie die STEINBAUER Verbrauchsoptimierung nicht in Betrieb bevor Sie die Hinweise
gelesen und verstanden haben.
Der Einbau bestätigt, dass der Käufer die Hinweise gelesen, verstanden und akzeptiert hat.

•  Vor dem Einbau die Batterie abklemmen.

•  Die STEINBAUER Verbrauchsoptimierung keinesfalls bei
eingeschalteter Zündung anschließen. Nach dem Abschalten
der Zündung warten, da das Motorsteuergerät einige Minuten
braucht bis es gänzlich abgeschaltet ist. Bei manchen
Fahrzeugen ist es notwendig den Zündschlüssel abzuziehen
und die Fahrertür zu schließen.
 
•  Befestigen Sie den STEINBAUER Kabelsatz mit
Kabelbindern, um etwaige Beschädigungen und die damit
verbundenen Funktionsstörungen zu verhindern.
Achten Sie besonders darauf, dass die STEINBAUER
Verbrauchsoptimierung nicht an Metallteilen anliegt oder
scheuert.
Die STEINBAUER Verbrauchsoptimierung an einem
geeigneten Ort verstauen bzw. befestigen an dem keine
originalen Teile beeinflusst oder beschädigt werden.
Die STEINBAUER Verbrauchsoptimierung so befestigen
dass keine Schäden am Fahrzeug hervorgerufen werden.
Falls Funktionsstörungen aufgrund nicht befestigter Kabel
oder eines nicht ordnungsgemäßen Einbaus der
STEINBAUER Verbrauchsoptimierung auftreten, erlischt die
Herstellergarantie und die Haftung für Folgeschäden der
STEINBAUER Tuning Technologies Austria GmbH.
Bei sachgerechter Anwendung gewähren wir 3 Jahre
Garantie ab Auslieferung auf Ihre STEINBAUER Verbrauchs-
optimierung.

•  Sollten beim Einbau Unklarheiten auftreten, kontaktieren
Sie bitte STEINBAUER Tuning Technologies Austria oder
Ihren nächsten Vertriebspartner.

•  Als Hersteller der STEINBAUER Verbrauchsoptimierung
sind wir verpflichtet Sie darauf hinzuweisen, dass jegliche
Veränderungen, die Sie am, für den öffentlichen Verkehr
zugelassenen Fahrzeug vornehmen, der Abnahme durch
eine Prüfstelle und der Eintragung in die Fahrzeugpapiere
bedarf.
Die gesetzlichen Bestimmungen sind allerdings von Land zu
Land unterschiedlich, daher bitten wir Sie sich bei den
zuständigen Behörden zu erkundigen.

•  Bitte beachten Sie unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. 

Lesen Sie vor dem Einbau
alle Anweisungen genau
durch.
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Einbau
Funktionsweise
Die STEINBAUER Verbrauchsoptimierung verlängert je nach Bedarf die Haupteinspritzung nach einer von uns vorgegebenen
Kennlinie. Dabei wird die Originaleinspritzmenge am Fahrzeug aufgenommen, Drehzahl und Einspritzmengen berechnet und
aus den Ergebnissen und den gespeicherten Kennfeldern wird der Lastzustand berechnet. Je nach Lastzustand und
gespeichertem Kennfeld wird die Mehrmenge berechnet und die Originaleinspritzung entsprechend verändert.

Einbau

Ansicht Fahrtrichtung
Lösen Sie die Steckverbindung zu den Einspritzventilen.
Diese befindet sich seitlich auf der linken Seite (in Fahrtrichung) des Motorblocks.

Die Stecker des STEINBAUER Kabelsatzes zwischenstecken.
ACHTUNG! Kabelsatz nur in dargesteller Richtung einbauen.

Rote Leitung an +12V und schwarze Leitung an Karosserie Minus schließen.

Select-Leitung (siehe "Zubehör")
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Feinabstimmung
Aufgrund von Serientoleranzen kann es dazu kommen, dass die voreingestellte Kennlinie der STEINBAUER Zusatzelektronik
zu viel oder zu wenig Mehrleistung bewirkt.
Eine zu hoch eingestellte Kennlinie verursacht starke Rußbildung oder Motoraussetzer, unruhigen Motorleerlauf
(Drehzahlschwankungen),  „Ruckeln“, Abschalten oder Notlauf des Motors (stark verringerte Leistung) oder Aufleuchten der
Fehlerkontrollleuchte.
Diese Beanstandungen können Sie durch Feinabstimmung der STEINBAUER Zusatzelektronik mittels Potentiometer beheben.
Die Potentiometer-Einstellung hat wenig Auswirkung auf die Mehrleistung, lediglich auf die Abgaswerte.

Einstellen der Kennlinie

STEINBAUER Zusatzelektronik ohne Deckel
Potentiometer
Stecker
Kabelsatz

Mit dem Potentiometer kann die Feinabstimmung durchgeführt
werden.

Normale Kennlinie

12 Uhr

Die Grafik zeigt die Potentiometer Standard-
einstellung ab Werk, normale Kennlinie = 100%.
! Normale Kennlinie = Original Leistung +20% !

Erhöhung der Kennlinie

rechter Anschlag

1. Das Potentiometer etwas nach rechts (im
Uhrzeigersinn) drehen.
2. Probefahrt machen.
3. Den Vorgang wiederholen bis keine Bean-
standungen mehr auftreten. 

Reduzierung der Kennlinie

linker Anschlag

1. Das Potentiometer etwas nach links (gegen
den Uhrzeigersinn) drehen.
2. Probefahrt machen.
3. Den Vorgang wiederholen bis keine Bean-
standungen mehr auftreten. 

Mit passendem Werkzeug
den Deckel der
STEINBAUER Zusatzelektronik
öffnen.

Einbauposition des
Potentiometers kann
variieren.
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Sw Taste drücken
Serienleistung
Gn Taste drücken

Kippschalter kann separat
bestellt werden.
Artikelnummer 200086

Farbabkürzungen

blau
hellblau
braun
gelb
grün
grau

lila
orange
rosa
rot
schwarz
weiß

Funkfernbedienung kann
separat bestellt werden.
Artikelnummer 200089
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Zubehör
Zum Ein-/Ausschalten der STEINBAUER Zusatzelektronik.

Kippschalter
Einbau

STEINBAUER Zusatzelektronik
Select-Leitung
Masse
STEINBAUER Kippschalter

Die gr Leitung vom Kippschalter an die Select-Leitung (gr
Leitung der STEINBAUER Zusatzelektronik) schließen.
Die sw Leitung an Batterie Minus (Masse) schließen.

Mehrleistung / Serienleistung
Mehrleistung
Schalterstellung offen (Schalter zeigt Richtung sw Leitung)

Serienleistung
Schalterstellung geschlossen (Schalter zeigt Richtung gr
Leitung)

Funkfernbedienung
Einbau

STEINBAUER Zusatzelektronik
STEINBAUER Funkfernebdienung
Select-Leitung
Leitungen für Spannungsversorgung
Batterie

Rt Leitung an Batterie Plus, sw Leitung an Batterie Minus
(Masse) schließen.
Die gr Leitung der Funkfernbedienung an die Select-Leitung
(gr Leitung der STEINBAUER Zusatzelektronik) schließen.

Mehrleistung / Serienleistung
STEINBAUER Funkhandsender
LED
Mehrleistung
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Alle unsere Lieferungen erfolgen aufgrund unserer nachstehenden Verkaufs- und Lieferbedingungen. Abände-
rungen und Nebenabreden bedürfen zu ihrer Gültigkeit unserer schriftlichen Bestätigung. Anderslautenden Ein-
kaufsbedingungen des Käufers wird hiermit widersprochen; Sie verpflichten uns auch dann nicht, wenn wir nicht 
noch einmal bei Vertragsabschluss widersprechen. Auch die Übersendung einer Auftragsbestätigung durch den 
Käufer gilt nicht als Anerkennung der Bedingungen des Käufers, ebenso wenig gilt die Nichtbestätigung als still-
schweigende Anerkennung der Bedingungen des Käufers. Spätestens mit dem Empfang der Ware gelten unsere 
Bedingungen als angenommen. Diese Bedingungen gelten auch ohne nochmalige besondere Zugrundelegung für 
alle unsere Geschäfte mit dem Besteller.

1. Auftragsbestätigung
Unsere Angebote sind in allen Teilen freibleibend. Der Auftrag gilt erst von dem Tage an als angenommen, an dem 
er von uns schriftlich bestätigt wurde. Alle Änderungen unserer Bestätigung müssen von uns schriftlich anerkannt 
sein. Telefonische Vereinbarungen sowie alle Abmachungen irgendwelcher Art bedürfen zur Verbindlichkeit unserer 
schriftlichen Bestätigung. Mündlich erteilte Aufträge gelten als verbindlich.
Wir behalten uns Konstruktions- und Formänderungen vor. Für Abbildungen, Zeichnungen, Skizzen und sonstige 
Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor.

2. Lieferung
Die Lieferung und Berechnung erfolgt nur zu den am Tage des Versandes oder der Abholung gültigen Preise und 
Bedingungen.
Die Ware wird branchenüblich verpackt. Die Ware wird gegen Transportschäden, Transportverluste oder Bruch nur 
auf schriftliche Anordnung des Kunden und auf dessen Rechnung versichert. Der Kunde ist verpflichtet, die Lieferung 
bei der Übernahme unverzüglich, längstens jedoch innerhalb von 5 Werktagen zu prüfen. Handelt es sich beim Kun-
den um einen Unternehmer im Sinn der einschlägigen Bestimmungen des UGB ist der Kaufgegenstand vom Kunden 
sofort bei Übernahme mit der gemäß der §§ 377 ff. UGB gebotenen Sorgfalt zu prüfen und feststellbare Mängel 
bei sonstigem Ausschluss jeglicher Ansprüche auf dem Lieferschein oder Frachtbrief detailliert zu vermerken. Der 
Kunde verliert das Recht, sich auf eine vertragswidrige Lieferung zu berufen, wenn er diese unverzügliche Prüfung 
unterlässt oder wenn er eine Vertragswidrigkeit nicht unverzüglich nach dem Zeitpunkt, zu dem er sie bei ordnungs-
gemäßer Prüfung hätte kennen können, unter genauer Angabe der Vertragswidrigkeit schriftlich rügt. Äußerlich 
erkennbare Transportschäden sind sofort bei Empfang der Ware zu rügen und deren Art und Umfang unverzüglich 
schriftlich dem Lieferanten mitzuteilen.
Die Lieferfristen sind nur annähernd und laufen vom Tage der Auftragsbestätigung an. Für ihre Einhaltung wird 
keine Haftung übernommen. Auch bei festen Terminen ist im Falle des Verzuges eine angemessene Nachfrist zu 
stellen. Wird im Falle des Verzuges die gestellte und von uns anerkannte Nachfrist nicht eingehalten, so kann der 
Besteller zurücktreten. Schadenersatzansprüche und Vertragsstrafen sind ausgeschlossen.
Höhere Gewalt jeder Art im eigenen Betrieb oder dem des Zulieferanten berechtigen ohne weiteres die Lieferver-
pflichtungen nach eigenem Ermessen ganz oder teilweise aufzuheben, oder die Lieferzeit hinauszuschieben, ohne 
dass dem Besteller irgendwelche Ansprüche auf Erfüllung oder Schadenersatz, Rücktritt vom Vertrag oder Annul-
lierung des Auftrages zustehen.
Die Rückgabe verkaufter Ware ist ausgeschlossen. Sofern wir ausnahmsweise Ware zurücknehmen, wird der am Tage 
der Rücknahme gültige Nettopreis zuzüglich Mehrwertsteuer gutgeschrieben, höchstens aber der bezahlte Betrag.
Vorstehendes gilt nicht im Falle der Ausübung des Eigentumsvorbehaltes.
Ist die Lieferung auf Abruf vereinbart, so steht uns das Recht zu, die fertig gestellte Ware nach spätestens 2 Monaten 
nach Anzeige der Lieferbereitschaft durch uns zu liefern und zu berechnen, auch wenn der Abruf vom Besteller 
noch nicht erfolg ist.

3. Versand
Der Versand erfolgt immer auf Rechnung und Gefahr des Auftraggebers. Die Gefahr geht mit der Absendung ab 
Lieferwerk bzw. ab Lagerort auf den Besteller über, auch dann, wenn der Lieferer die Auslieferung übernommen 
hat. Verzögert sich der Versand durch Verschulden des Bestellers, so geht bereits am Tage der Versandbereitschaft 
die Gefahr auf den Besteller über.

4. Preise
Unsere Preise beinhalten, sofern nicht anders gekennzeichnet, keine Mehrwertsteuer. Sie gelten ab Werk ohne Ver-
packung, ohne Transportkosten, Fracht und Montage. Steuern, Vertragsgebühren, Aus-, Ein- und Durchführungsge-
bühren, Zoll und Zollspesen, behördliche Kommissionsgebühren und dergleichen trägt der Kunde. Bei wesentlichen 
Preiserhöhungen von Rohmaterial oder gesetzlichen Lohnerhöhungen müssen wir uns Preisänderungen vorbehal-
ten oder sind berechtigt, von einem Auftrag zurückzutreten.

5. Zahlung
Unsere Rechnungen sind innerhalb von 7 Tagen nach Rechnungsdatum netto Kasse zur Zahlung fällig.
Wir sind berechtigt, bei Überschreitung dieser Zahlungsfristen ohne Mahnung bankübliche Zinsen, mindestens 
jedoch Verzugszinsen von 8% über dem jeweiligen gültigen Diskontsatz der Österreichischen Nationalbank zu 
berechnen. Die Geltendmachung weiterer Rechte bleibt vorbehalten. Der Käufer ist nicht berechtigt, Zahlungen zu-
rückzuhalten oder aufzurechnen, auch nicht wegen Beanstandungen oder Gegenansprüchen. Wir behalten uns vor, 
über die Hereinnahme von Wechseln und Schecks von Fall zu Fall zu entscheiden. Sie erfolgt nur zahlungshalber. Die 
Gutschrift erfolgt nur unter üblichem Vorbehalt. Für Wechsel berechnen wir die banküblichen Diskont- und Einzugs-
spesen. Eine Gewähr für rechtzeitiges Inkasso oder für rechtzeitigen Protest übernehmen wir nicht.
Mitarbeiter des Lieferanten sind zur Entgegennahme von Zahlungen nur mit ausdrücklicher, schriftlicher Vollmacht 
berechtigt. Eingehende Zahlungen werden zuerst auf die Zinsen, dann auf die jeweils älteste Forderung des Lie-
feranten gegen den Kunden angerechnet. Eine Aufrechnung durch den Kunden mit Gegenforderung des Kunden 
gegen Forderungen des Lieferanten ist nicht möglich. Der Kunde ist nicht berechtigt Zahlungen aufgrund von Ge-
währleistungsansprüchen oder sonstigen vom Lieferanten nicht anerkannten Gegenansprüche zurückzubehalten.
Für den Fall, dass ein Wechsel oder Scheck nicht rechtzeitig eingelöst wird, dass es zu einem Zahlungsverzug kommt 
oder sonstige Umstände beim Käufer eintreten, die nach unserer Auffassung eine Zielgewährung nicht mehr recht-
fertigen, können wir die gesamte Forderung - auch wenn hierfür Wechsel oder Schecks gegeben sind - sofort fällig 
stellen.

6. Eigentumsvorbehalt
Die Ware bleibt unser Eigentum bis zur Bezahlung sämtlicher, auch künftig entstehender Forderungen einschließlich 
aller Nebenforderungen aus unserer Geschäftsverbindung mit dem Käufer. Hierzu gehören auch Forderungen aus 
Wechsel und Scheck. Der Käufer darf die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsbetrieb und zwar gegen 
Bezahlung oder unter Eigentumsvorbehalt veräußern, zu anderen Verfügungen, insbesondere zur Sicherungsü-
bereignung und zur Verpfändung  ist er nicht berechtigt. Der Käufer tritt schon jetzt von seinen Forderungen aus 
Lieferungen, in denen Vorbehaltsware enthalten ist, den Betrag mit allen Nebenrechten an uns ab, der unserem 
Rechnungspreis für die Vorbehaltsware entspricht. 
Für den Fall, dass die Forderungen des Käufers aus dem Weiterverkauf in ein Kontokorrent aufgenommen werden, 
tritt der Käufer hiermit bereits auch seine Forderung aus dem Kontokorrent gegenüber seinen Kunden an uns ab, und 
zwar in Höhe des Betrages, den wir ihm für die weiterveräußerte Vorbehaltsware berechnet haben. Der Käufer ist 
bis auf Widerruf berechtigt, die an uns abgetretenen Forderungen einzuziehen. Stellen wir unsere Gesamtforderung 
nach Ziffer 5 sofort fällig, so ist der Käufer verpflichtet, auf unser Verlangen, die Schuldner von der Abtretung schrift-
lich zu benachrichtigen, uns alle Auskünfte zu erteilen, Unterlagen vorzulegen und zu übersenden. Die Geltendma-
chung des Eigentumsvorbehaltes sowie die Pfändung des Liefergegenstandes durch den Lieferer gelten nicht als 
Rücktritt vom Vertrag, sofern nicht das Gesetz betreffende Abzahlungsgeschäfte Anwendung finden.
Sollte der Eigentumsvorbehalt durch irgendwelche Umstände erlöschen, so sind sich Lieferant und Kunde schon 
jetzt darüber einig, dass das Eigentum an den Waren mit der Verarbeitung, Vermengung oder Vermischung auf den 
Lieferanten übergeht, der die Übereignung annimmt. Der Kunde bleibt in diesem Fall unentgeltlicher Verwahrer. 
Bei der Verarbeitung noch nicht im Fremdeigentum stehender Gegenstände erwirbt der Lieferant Miteigentum an 
den neuen Waren. Der Umfang dieses Miteigentums ergibt sich aus dem Verhältnis des Rechnungswertes der vom 
Lieferanten gelieferten Ware zum Rechnungswert der übrigen Ware. Wird über das Vermögen des Kunden das Kon-
kursverfahren eröffnet, so ist der Konkursmasse die Veräußerung der unter Vorbehaltseigentum stehenden Waren 
mit dem Zeitpunkt der Konkurseröffnung untersagt.

7. Sorgfaltspflicht
Der Käufer hat Sorge zu tragen, alle Änderungen und Umrüstungen an im öffentlichen Straßenverkehr teilneh-
menden Fahrzeugen den gesetzlichen Bestimmungen entsprechend  in den KFZ - Papieren eintragen zu lassen. 
Sämtliche Ansprüche des Käufers oder Dritten gegen den Verkäufer aus Unfällen jeglicher Art sind ausdrücklich aus-
geschlossen. Fahrzeuge, die mit Teilen ausgerüstet wurden, welche zu Sportzwecken bzw. für den Export in Länder 
außerhalb Österreich vorgesehen sind, dürfen nicht am öffentlichen Straßenverkehr teilnehmen. Motorsportteile 
sind Hochleistungsprodukte und teilweise nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen!

8. Mängelrüge und Haftung für Mängel der Lieferung
Eine gemäß Punkt 2. dieser Allgemeinen Verkauf- und Lieferbedingungen abgegebene Mängelrüge bewirkt keine 
Änderung der Zahlungsbedingungen. Wir leisten keine Gewähr für Mängel jeglicher Art an unseren Produkten (auch 
nicht bei Leihgeräten). Ausdrücklich ausgeschlossen wird ein Anspruch gegen die Steinbauer Tuning Technologies 
Austria GmbH auf Ersatz von Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst, sondern als mittelbare Schäden (Folge-
schäden) entstanden sind. Weiters wird die Haftung aus dem Titel Schadenersatz, als auch die Gewährleistung für 
das Produkt bei Selbstmontage des Produktes oder Montage durch Dritte ausgeschlossen, wie auch bei Verwendung 
der Produkte zu Sport- bzw. Rennzwecken bzw. für Sportfahrzeuge.
Regressforderungen im Sinn des § 12 Produkthaftungsgesetz sind ausgeschlossen, es sei denn, der Regressberech-
tigte weist nach, dass der Fehler in unserer Sphäre verursacht und zumindest grob fahrlässig verschuldet worden 
ist.
Die von uns vorgegebene Garantie beschränkt sich auf Geschäftsvorgänge, bei denen unsere Garantiebedingungen 
ausdrücklich akzeptiert und somit Vertragsinhalt wurden (siehe unsere Homepage).

9. Warenkennzeichnung
Eine Veränderung unserer Waren und jede Sonderstempelung, die als Ursprungszeichen des Käufers oder eines Drit-
ten gelten, oder den Anschein erwecken könnten, dass es sich um ein Sonderzeichen handelt, sind unzulässig.

10. Erfüllungsort und Gerichtsstand
Erfüllungsort für alle beiderseitigen Rechte und Pflichten ist Enns. Es ist ausschließlich formelles und materielles 
österreichisches Recht unter ausdrücklichem Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge 
über den internationalen Warenverkauf (UN-Kaufrecht) und sonstiger Verweisungsnormen anzuwenden.
Gerichtsstand ist für alle im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis sich ergebenden Streitigkeiten, auch als 
Rücktritt ähnlicher Rechte, ohne Rücksicht auf die Höhe des Streitgegenstandes, Linz.
Der Besteller darf seine Vertragsrechte ohne unsere ausdrückliche Zustimmung nicht auf Dritte übertragen.
Der Vertrag wird durch die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen nicht im Ganzen unwirksam.
Die Unwirksamkeit eines Punktes dieser Bedingungen berührt den übrigen Inhalt und deren Wirksamkeit nicht.

STEINBAUER Tuning Technologies Austria GmbH
Neu Gablonz 5 • A-4470 Enns
T: +43 / (0)7223 / 811 75 - 0
F: +43 / (0)7223 / 811 75 - 40
E: info.at@steinbauer.cc
www.steinbauer.cc

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen Österreich
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Tuning Technologies Austria GmbH
Neu Gablonz 5
4470 Enns
T: +43 / (0)7223 / 811 75-0
F: +43 / (0)7223 / 811 75-40
E: info.at@steinbauer.cc


